
  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 956/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 3 Siegen, 01.06.2022 
Bereich: Kämmerei 
Bearbeitet von: Katharina Kruse, Peter Ladda 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 15.06.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Beteiligungsbericht der Stadt Siegen zum 31.12.2020 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt den Beteiligungsbericht zum 31.12.2020 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haus-
haltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresab-
schlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privat-
rechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht aufzustellen. 
 
Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlusss-
tichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag bestimmte, im 
Gesetz genannten Kriterien erfüllt werden. 
 
Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung 
eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für 
jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat am 22.09.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW ent-
schieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher 
hat die Stadt Siegen gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 
GO NRW zu erstellen. 
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Für den Beteiligungsbericht hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen ein Muster vorgegeben, das verpflichtend anzu-
wenden ist. 
 
Aus diesem Grund hat sich das Erscheinungsbild des Beteiligungsberichts deutlich verändert. 
 
Da der Bericht anstelle des Gesamtabschlusses erstellt wird, beschränkt sich die Berichter-
stattung auf die Beteiligungen, die auch für den Gesamtabschluss relevant wären. Dies sind 
die Beteiligungen, an denen die Stadt Siegen mehr als 50 % der Anteile hält und die aufgrund 
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung im Konzern Stadt Siegen im Gesamtabschluss voll zu konso-
lidieren wären. 
 
Dies betrifft die Eigengesellschaften Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH, die 
ESi GmbH und die Stadtmarketing Siegen GmbH, die Mehrheitsbeteiligungen Stromnetzge-
sellschaft Siegen GmbH & Co. KG und die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH sowie den 
Entsorgungsbetrieb als Sondervermögen der Stadt Siegen. Bei diesen Beteiligungen erfolgt 
eine ausführliche Einzeldarstellung gemäß den Vorgaben des Musterbeteiligungsberichts.  
 
Bei den übrigen Beteiligungen wird auf die Darstellung aufgrund geringer wirtschaftlicher 
Bedeutung aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet. 
 
Über den Beteiligungsbericht beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung (§ 117 Abs. 1 GO 
NRW).  
 
Der Beteiligungsbericht 2020 konnte in 2021 nicht mehr vorgelegt werden, da von der Betei-
ligungsverwaltung vorrangig die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2016 bis 2018 zur Wahrung 
der vorgegebenen Anzeigefrist bis 31.12.2021 zu erstellen waren.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
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Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
i. V. 
 
gez. 
 
Wolfgang Cavelius 
I. Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




